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und der EU-Behindertenausweis 1

Fortschritte und Chancen 

Wichtigste Erkenntnisse 

In der Studie: 

• werden die Hindernisse für die Freizügigkeit, auf die Menschen mit Behinderungen aufgrund der
fehlenden gegenseitigen Anerkennung treffen, aufgezeigt, wobei insbesondere auf diejenigen
Aspekte eingegangen wird, auf die in Petitionen aufmerksam gemacht worden sind;

• werden die wichtigsten Arten der Methoden für die Bewertung von Behinderungen in den
Mitgliedstaaten der EU, die angewendeten Kriterien, die jüngsten politischen Reformen und die
Vereinbarkeit dieser Reformen mit der Behindertenrechtskonvention beschrieben;

• wird aufgezeigt, wie den Mitgliedstaaten gemeinsame europäische Grundsätze für die mit der
Behindertenrechtskonvention im Einklang stehende Bewertung von Behinderungen nähergebracht
werden können;

• wird untersucht, wie der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung auf
mitgliedstaatenübergreifende und unionsweite Feststellungen des Behindertenstatus angewendet
werden könnte und welche Hindernisse hierbei überwunden werden müssen;

1  Volltext der Studie in englischer Sprache: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/739397/IPOL_STU(2022)739397_EN.pdf 

KURZFASSUNG 

Im Rahmen dieser Studie, die auf Ersuchen des Petitionsausschusses von der Fachabteilung Bürgerrechte 
und konstitutionelle Angelegenheiten des Europäischen Parlaments in Auftrag gegeben wurde, wurden 
zum einen die Fortschritte überprüft, die hinsichtlich der gegenseitigen Anerkennung des 
Behindertenstatus in der EU erzielt worden sind, und zum anderen die damit verbundenen 
Herausforderungen untersucht. Für die Bewertung von Behinderungen gelten in den Mitgliedstaaten und 
in den einzelnen Politikbereichen unterschiedliche Definitionen und Praktiken. In Bürgerpetitionen werden 
Bedenken bezüglich der fehlenden gegenseitigen Anerkennung und Forderungen nach Verbesserungen 
deutlich. Zwar ist die Harmonisierung der Bewertung recht schwierig, gemeinsame Ansatzpunkte sind 
jedoch vorhanden. Der EU-Behindertenausweis liefert ein administratives Modell für die gegenseitige 
Anerkennung.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/739397/IPOL_STU(2022)739397_EN.pdf


IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten  
 

   2 

• werden die versuchsweise Einführung eines europäischen Behindertenausweises sowie das 
Potenzial für dessen Ausweitung überprüft, um die grenzüberschreitende Übertragbarkeit von 
Rechten und Vergünstigungen für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. 

Dass die Mitgliedstaaten der EU die jeweiligen Behindertenstatus gegenseitig anerkennen, stellt ein 
bedeutendes Ziel dar. Mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union werden all jenen, die sich 
rechtmäßig innerhalb der EU bewegen, soziale Rechte zuerkannt, während die einzelnen Mitgliedstaaten 
jedoch weiterhin nationale Vorschriften hinsichtlich des Anspruchs auf Sozialleistungen erlassen können. 
Gleichwohl bestehen bewährte EU-Mechanismen für die Übertragbarkeit einiger Leistungen der 
Sozialversicherung, unter anderem einige Beihilfen für Menschen mit Behinderungen, und aufgrund der ihr 
übertragenen Befugnisse kann die EU die Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Bereich des sozialen Schutzes 
unterstützen und ergänzen. Hierzu können das Parlament und der Rat Richtlinien zur Umsetzung von 
Mindestanforderungen sowie Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit erlassen.  

Die Bewertung von Behinderungen wird in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich gehandhabt. Im 
Rahmen dieser Studie wurden beispielhaft einige Bewertungen der Arbeitsfähigkeit (zur Feststellung des 
Anspruchs auf „Invaliditätsrente“) und einige Bewertungen des Unterstützungsbedarfs (für den Anspruch auf 
„Langzeitpflege“) genauer untersucht. Kategoriale Feststellungen des Behindertenstatus sind in 
verwaltungstechnischer Hinsicht zwar effizient, berücksichtigen jedoch weniger die individuellen Bedürfnisse. 
Ein allgemeiner Behindertenstatus, für den anerkannte Maßstäbe zugrunde gelegt werden, lässt sich leichter 
auf ein Anerkennungssystem übertragen, das auf ein Behindertenregister oder auf Behindertenausweise 
zurückgreift, als die Bewertung einer konkreten Lebenssituation. Dies legt einen hybriden Ansatz nahe, bei 
dem die gegenseitige Anerkennung einiger Kernkomponenten der Bewertung von Behinderungen 
einbezogen wird, aber auch die Verpflichtung zu gemeinsamen Grundsätzen für die Bewertung von 
Behinderungen eine wichtige Rolle spielt, wobei diese Grundsätze auf Rechten basieren, sich an den 
Bedürfnissen orientieren und Veränderungen im Leben berücksichtigen sollten.  

Personen, die sich zwischen den Mitgliedstaaten bewegen, würden durch einen Pass-Mechanismus, wie 
den europäischen Behindertenausweis, in Kombination mit einer nachprüfbaren digitalen Datenbank, die 
gegenseitig anerkannte Bewertungsinformationen enthält, große Unterstützung erfahren. Diese Personen 
haben aber auch Anspruch auf eine umfassende, ganzheitliche Bewertung der Bedürfnisse in ihrer neuen 
Umgebung, sofern sie dort ansässig werden. Es lassen sich viele Beispiele für Bewertungsreformen in den 
Mitgliedstaaten finden, die von der fachlichen Unterstützung der EU und internationaler Organisationen wie 
der Weltbank und der OECD profitieren. Im Rahmen von zehn Fallstudien wird die Entwicklung von der 
medizinisch begründeten Feststellung des Behindertenstatus zu einem stärker kontextbasierten Ansatz belegt. 
Zudem deuten diese Fallstudien auf eine Konvergenz bezüglich der Anpassung international genormter 
Rahmenwerke und Instrumente hin, wie des WHO-Rasters zur Bewertung von Behinderungen auf der 
Grundlage der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF). 

In den Fallstudien werden Elemente bewährter Verfahren herausgestellt. Es sind ganzheitlichere 
Bewertungen erforderlich, bei denen das Augenmerk verstärkt auf Umweltfaktoren liegt; ferner müssen 
Effizienzgewinne, die Reformen mit sich bringen, sowie die Plausibilität der verwendeten Methoden geprüft 
werden. Bei einem stärker harmonisierten Konzept für die Bewertung würde die Vereinheitlichung der 
Anerkennungssysteme für Behinderungen leichter gelingen, während gleichzeitig für eine bessere 
Transparenz und einen verbesserten Zugang zu sozialen Rechten in der gesamten EU gesorgt würde. Wenn 
die Grundsätze und Instrumente, die den Bewertungen zugrunde gelegt werden, stärker harmonisiert 
würden, könnten die von Bürgern wahrgenommenen Unstimmigkeiten behoben und der 
Verwaltungsaufwand für nationale Behörden verringert werden.  

Mit dem Konzept der gegenseitigen Anerkennung sind die Mitgliedstaaten bereits vertraut. Viele von 
ihnen, wenn auch nicht alle, verfügen über ein nationales Behindertenregister bzw. 
Behindertenausweissystem, mit dem der allgemeine Behindertenstatus einer Person auf Verwaltungsebene 
bestätigt wird. Aber auch für Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten über die gegenseitige 
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Anerkennung gibt es einige Beispiele, insbesondere den europäischen Parkausweis, der sich in den letzten 
zwanzig Jahren erfolgreich bewährt hat. 

Vom Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen wurde 2015 
die Einführung eines „europäischen Mobilitätsausweises“ empfohlen, mit dem Reisende mit 
Behinderungen in Bezug auf ihr Recht auf persönliche Mobilität in der gesamten EU unterstützt werden sollen. 
Diese Idee, die ursprünglich von der Zivilgesellschaft stammt, wurde im Rahmen von Pilotprogrammen in 
acht Mitgliedstaaten umgesetzt und im Jahr 2021 als positiv bewertet. Die Erprobung des Konzepts erfolgte 
über ein Programm zur freiwilligen Anerkennung, an dem hauptsächlich private Anbieter von Kultur-, 
Freizeit-, Sport- und Beförderungsleistungen teilnahmen. Bis Ende 2023 wird die Kommission einen 
Vorschlag zur Schaffung eines in allen Mitgliedstaaten anerkannten europäischen 
Behindertenausweises vorlegen. Der Geltungsbereich des EU-Behindertenausweises könnte 
ausgeweitet werden. Mit dem vorhandenen Ausweissystem steht ein bewährter Mechanismus für die 
Feststellung der Identität bereit, der sich insbesondere durch ein entsprechendes digitales Sicherheitsprotokoll 
weiter verbessern ließe. Die Ausweitung auf weitere funktionelle Bereiche, wie etwa den Anspruch auf 
finanzielle oder materielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, würde ein hohes Maß an Legitimation 
erfordern. Zwischen den unterschiedlichen Bewertungskriterien, die für die Feststellung des Behindertenstatus 
in den Mitgliedstaaten verwendet werden, und dem konvergenten Mechanismus eines EU-
Behindertenausweises mit dem Ziel der gegenseitigen Anerkennung besteht ein Spannungsverhältnis.  

Die Studie enthält die Empfehlung für die EU und die Mitgliedstaaten, auf eine einheitliche Kernnorm 
hinsichtlich gemeinsamer Grundsätze für die auf Rechten basierende Bewertung von Behinderungen sowie auf 
die Schaffung und Einführung des europäischen Behindertenausweises hinzuarbeiten.  

Empfehlungen an den PETI-Ausschuss 

• Überprüfung der eingegangenen Petitionen betreffend die Hindernisse für die Mobilität von Menschen 
mit Behinderungen, die auf Probleme bei der Bewertung und Anerkennung von Behinderungen 
zurückzuführen sind, und Meldung der Ergebnisse dieser Überprüfung sowie Stellungnahmen an andere 
einschlägige Ausschüsse und an das Parlament zur Beratung, indem der Ausschuss die eigene 
Verpflichtung bekräftigt, die Rechte, die Menschen mit Behinderungen gemäß der 
Behindertenrechtskonvention zugesichert werden, zu fördern und zu schützen 

• im Zuge der Beantwortung entsprechender Petitionen Bestärkung nationaler Behörden, international 
anerkannte Instrumente für die Bewertung anzuwenden und mit einschlägigen Behörden in anderen 
Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um mithilfe dieser Instrumente vorgenommene Bewertungen 
gegenseitig anzuerkennen 

• Einsatz für die Einführung des europäischen Behindertenausweises in allen Mitgliedstaaten, und zwar so 
umfassend wie möglich und als Instrument der Anerkennung von Anspruchsberechtigungen für Sach- und 
Dienstleistungen aus öffentlichen und privaten Mitteln 

Empfehlungen an die Kommission  

• Erneuerung der in der Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen formulierten 
Zusage mit Vorzeigecharakter, noch vor Ende 2023 einen europäischen Behindertenausweis 
einzuführen 

• Erstellung eines Rahmens für ihre Arbeit im Bereich der Bewertung und Anerkennung von Behinderungen 
im Zusammenhang mit einem interaktiven, sozialen und auf Rechten basierenden Modell der 
Behinderung, das mit der Behindertenrechtskonvention im Einklang steht 

• Ausarbeitung und Bestätigung einer allgemeinen Grundsatzerklärung zugunsten einer auf Rechten 
basierenden Bewertung von Behinderungen in enger Abstimmung mit Organisationen von Menschen mit 
Behinderungen sowie Propagieren dieser Erklärung gegenüber den Mitgliedstaaten 
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• Heranziehen von im Rahmen von EU-finanzierten Projekten zur technischen Unterstützung und von 
Evaluierungen gewonnenen Erkenntnissen, um die Mitgliedstaaten bei der Erarbeitung und Weitergabe 
bewährter Verfahren für die Bewertung von Behinderungen zu unterstützen  

• Förderung von Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten über die gegenseitige Anerkennung eines 
einheitlichen Kernbeweismaßes für ausgewählte Komponenten der Bewertung von Behinderungen 
auf der Grundlage von international anerkannten Instrumenten für die Bewertung und Protokollen für den 
Datenaustausch 

• Erweiterung der Funktionsweise vorhandener Kartenformate in der Form, dass eine Möglichkeit geschaffen 
wird, eine sichere, aber gegenseitig anerkannte digitale Datenbank oder ein Parallelregister 
eingebunden werden kann 

• Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten mit dem Ziel der Schaffung einer Online-Ressource, die 
ausführliche Angaben zur Vorgehensweise bei der Beantragung der Karte und zu den Vorteilen der Karte 
sowie die Kontaktdaten von Beratungsstellen in jedem Land enthält 

Empfehlungen an die Mitgliedstaaten  

• Bekräftigung ihr Bekenntnis zu den Rechten, die Menschen mit Behinderungen gemäß der 
Behindertenrechtskonvention zugesichert werden, in Form einer allgemeinen Grundsatzerklärung 
über die Bewertung von Behinderungen  

• Beschleunigung und Intensivierung ihrer Bemühungen zur Reformierung der nationalen Systeme zur 
Bewertung von Behinderungen gemäß Empfehlungen der Behindertenrechtskonvention, internationaler 
bewährter Verfahren und gemeinsam gewonnener Erkenntnisse und nach Beratung mit Vertretern von 
Organisationen von Menschen mit Behinderungen 

• möglichst umfassende Annahme und Förderung der Einführung eines europäischen 
Behindertenausweises in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Interessenträgern, mit dem 
der Zugang zu einer großen, wachsenden Vielfalt entsprechender Vergünstigungen und Ansprüche für 
Menschen mit Behinderungen sichergestellt wird 

• Beteiligung an der Ausarbeitung gemeinsamer Vereinbarungen über einen einheitlichen Kern- bzw. 
Gleichwertigkeitsrahmen für die Bewertung von Behinderungen auf der Grundlage international 
anerkannter Instrumente, die in nationalen Bewertungen von Behinderungen auf dem Wege der 
Gegenseitigkeit als Beweismaß oder als gemeinsame Basis für den Anspruch auf einen europäischen 
Behindertenausweis gelten können, sowie geeigneter Protokolle für den Datenaustausch 

 
 

 

Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz: Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und 
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung – außer zu kommerziellen 
Zwecken – mit Quellenangabe sind gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. © 
Europäische Union, 2023.  
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